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Lehren 1

Â Gratwanderung zwischen Unter- & Überdiagnose

Â Beides: Potenziell verheerende Konsequenzen

Â Angst vor falscher Anschuldigung, Unsicherheit & 
Unkenntnis 

ÂĂGut gemeintñ sch¿tzt nicht vor fachlicher 
Insuffizienz
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Lehren 2

Â Professionelles Handeln=hohe Verantwortung
Â Weder Wegschauen noch Überreagieren

Â Fachlich solide fundiertes Wissen und Handeln:

üMedizinische Fachkenntnisse = Fundament
üKonsultation und Weiterverweisen zulässig!
üRechtssicherheit macht handlungsfähig
üMultiprofessionelle Kooperation obligatorisch!
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ĂProfessionelle des Gesundheitssystems 

haben eine Schlüsselrolle in der Erkennung, 

Behandlung und Weitervermittlung von 

Misshandlungsfªllen an die zustªndigen  mter.ñ

WHO, World Report on Violence and Health, Genf 2002

ñKrankheiten, die auf Kindesmiss-

handlungen zurückgeführt werden 

können, stellen einen signifikanten 

Anteil der weltweiten Gesundheits-

belastung dar.ò

WHO 2002:
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Neurobiologische Daten 

¸Persistierende EEG-Veränderungen

¸Abnahme des Gehirnvolumens 

¸Misshandlung als potente Stressquelle

¸Cortisol¿berflutung als ĂKillerhormonñ            
der neuronalen Entwicklung

¸Hirnentwicklungsstörungen durch        
mangelnde Anregung, Förderung, Ernährung

Glaser D (2000) Child abuse and neglect and the brain

J Child Psychol Psychiatr 41: 97-116
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Kindesmisshandlung 
Epidemiologie

¸Unklar hohe Dunkelziffer 

¸Zahlen definitionsabhängig; Problem der Erfassung    

¸Polizeilich erfasste Anzeigen pro Jahr in Deutschland:

KKM ca. 3000, SKM ca. 13000

¸USA: ĂMandatory reportingñ

¸Deutschland ca. 40-100 Todesfälle /Jahr

¸Ca. 10 % kindlicher Frakturen, 

Ă50% aller Frakturen im ersten Lebensjahr !?ñ
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Daten aus den USA ï2000
(NCANDS*) 

Å2.99 Mio gemeldete Kinder

Å877 959 bestätigt 

Å62 % Vernachlässigung

Å20 % Körperliche Misshandlung

Å10 % Sexueller Missbrauch

* National Child Abuse & Neglect Data Survey.

Child Maltreatment 2000. US Dpt. Of Health & Human Services
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Körperliche

Misshandlung

Emotionale

Misshandlung

Formen von Misshandlung

Emotionale 

Vernachlässigung

Sexueller

Missbrauch

MSbP

Aktive Formen, ĂActs of commissionñ

Passive Formen, 

ĂActs of ommissionñ

Körperliche

Vernachlässigung
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Körperliche

Misshandlung

Emotionale

Misshandlung

Misshandlung: oft Mischformen!

Körperliche

Vernachlässigung

Emotionale 

Vernachlässigung

Sexueller

Missbrauch

MSBP
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Kindesmisshandlung
Risikofaktoren 

Enttäuschte oder unangemessene 

Erwartung/Hoffnung/Vorstellung

¸Ungewolltes Kind, Erstgeborene,                  
ñfalschesò Geschlecht 

¸Kongenitale Anomalien, Fehlbildungen, 
Missbildungen

¸Chronisch kranke Kinder (Stress !)

¸ Inadäquate Einschätzung der Entwicklung

Junges Alter (< 2-3 Jahre)

Problematische Eltern/ 

problematisches Kind
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Kindesmisshandlung
Warnhinweise

ñSchreit stªndigòñTrinkt nichtò

ñWird nicht sauberò

ñSchwieriges

Kindò

ñIch kann nicht mehrò

Überforderung

Erschöpfung
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Kindesmisshandlung
Hinweise 

Diskrepanz zwischen Vorgeschichte und Befund !

¸Unpassende, unpräzise, vage, fehlende                                          
oder wechselnde Erklärungsmuster

¸Unfallhergang nicht mit Entwicklung vereinbar

¸Zufällig entdeckte zusätzliche Verletzungen 

¸Verletzungen selbst /durch Geschwister zugefügt

¸Verzögerter Arztbesuch 
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Diagnostik

¸Gründliche Anamnese

¸Körperlicher,neurolog.      

& anogenitaler Status 

¸Wachstumsparameter

¸Dokumentation 

Foto/Skizze/schriftlich

¸Blickdiagnose ?

¸Röntgen

Skelettscreening

¸Skelettszintigrafie

nur (!) komplementär

¸AHG

¸CCT/MRT

¸Sono

¸Labor 
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Dokumentation

Online unter 

kindesmisshandlung.de verfügbar!



Klinik für Kinder-

& Jugendmedizin 

Ă̧Dran denkenñ, Vorstellbarkeit 

A̧us- und Fortbildung 

Ŗationale diagnostische Strategie

Ŗechtssicherheit (ĂSchweigepflichtñ ?!) 

Ķooperationsfähigkeit und -bereitschaft

Şoziale Kompetenz 

Kindesmisshandlung
Diagnose & ĂManagementñ



Unterscheide 
Ziele der Intervention

Â Oberstes Gebot: Kinderschutz
ü Schutz des Kindes vor weiterer Misshandlung

Â Versuch der Prävention künftiger KM
ü Durch Bearbeitung der Familienproblematik

ü (vorübergehende?) Trennung des Kindes von Misshandlern

Â Bewältigung der erlittenen Misshandlung
ü Therapie, Förderung, Rehabilitation

Â Rechtliche Überlegungen: Strafe
ü Als ĂS¿hneñ ïkann gut oder schlecht fürs Kind sein !

ü Als Druckmittel für Täter-Therapie



Vorgehen bei 
Misshandlungsverdacht

Á Zeit und Ruhe schaffen

Á Aggressive Konfrontation vermeiden

Á Unmissverständlich Diagnose mitteilen

Á Gespräche mit Ziel der 
Verantwortungsübernahme

Á Gemeinsame Orientierung an                          
Schutz und Sicherheit



Â Stationäre Aufnahme (fast) immer indiziert !            

Â Anamnese -Untersuchung -Diagnostik

Â Zusatz -Infos

Â Jugendamt

Â Weiterbetreuung + Kontrolle

Â Diagnoseeröffnung

ÂĂHilfe -statt -Strafe ñ:Chance & Risiko !

Vorgehen bei 
Misshandlungsverdacht
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Kindesmisshandlung 

§ Rechtslage §

Das Rechtsgebot der ärztlichen Schweigepflicht nach 
Ä203 StGB ist im Sinne einer Güterabwägung gegenüber 
dem gefährdeten Kindeswohl abzuwägen. 

Der Ä34 StGB erlaubt diese Abwägung im Sinne eines 
rechtfertigenden Notstandes , wenn Sie gründlich und 
gewissenhaft erfolgt. 

Eine Verpflichtung zur Anzeige entsprechend dem          
Ä138 StGB besteht jedoch nicht, der Arzt hat ein 
Zeugnisverweigerungsrecht
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Vorgehen im Klinikum Kassel

ÅSexueller Missbrauch:

eher ambulant

ÅKörperliche Gewalt:

eher stationär ÅKinderärzte mit 

forensischer Kompetenz
ü Pädiatrie

ü Neuropädiatrie

ü Kinder-/Jugendgynäkologie

ÅSozialdienst des Klinikum

ÅBetreuende 

Schwester/Pfleger

ÅPsychologin

Multiprofessionelle 

Kinderschutzgruppe*

F *Reader unter kindesmisshandlung.de!
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Wichtigste Aufgaben :
ÅPlanung überlegten und koordinierten 

Vorgehens bezüglich :
Vdiagnostischer Sicherung
VElterngespräche 
VKindesschutzes nach Entlassung 
V familienzentrierte interdisziplinäre Beratung 
ÅMultiprofessionelle Herangehensweise
ÅEntlastung des Einzelnen 
ÅRasche und qualitativ bessere Abklä -

rung durch verbesserte Kommunikation

Kinderschutzgruppen in 

(Kinder-) Kliniken

Online verfügbar : kindesmisshandlung.de
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¸Engerer Kontakt zum Kind 

¸Beobachtung bisher unentdeckter Verletzungen

¸Dokumentation von Äußerungen des Kindes

¸Verhaltens-Beobachtungen beim Kind

¸Beobachtung Elternbesuche, Eltern-Kind-Interaktion

¸Wichtiger Bestandteil des multiprofessionellen 

Kinderschutzkonzeptes

Kindesmisshandlung

Rolle der Pflege
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éund im deutschsprachigen Ausland ?
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Güterabwägung: 
Ethisches Dilemma

Á Recht des Kindes auf                                                
körperliche und seelische Unversehrtheit:
Verpflichtung des Staates, dieses Recht zu schützen

Á Recht des Kindes, möglichst in                         
Herkunftsfamilie aufzuwachsen:                    
Verpflichtung des Staates, Eltern dabei zu unterstützen

Á Recht des Kindes auf                                               
Sicherung seiner Ansprüche: auf Förderung und 
Bildung; u.U. gegenüber Eltern (Rentenansprüche)

nach Thyen



Güterabwägung: 
Ethisches Dilemma

Á Rechtsbedürfnissen der Gesellschaft: Keine 
Toleranz von Gewalt gegen Kinder,  Kinder mit 
gleichen Rechten wie Erwachsenen

Á Recht der oft selbst jungen Eltern: 
psychologische Hilfe und Therapie zu erhalten

Á Öffentliches Interesse an Prävention:
Verhütung weiterer Gewalt am Opfer & weiteren 
Kindern der Familie; allgemeine Gewaltprävention

nach Thyen


